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Diese Broschüre soll über ein Verfahren zur Entwicklung von Ausbildungsregelungen 
informieren, das einmalig ist. Diese Regelungen bilden die Grundlage für die Ausbil-
dung im dualen System, in dem die meisten Jugendlichen in Deutschland ihre beruf-
liche Qualifizierung beginnen.

Dieses Verfahren hat den großen Vorzug, dass seine Ergebnisse von der Ausbildungs-
praxis voll akzeptiert werden. Es beteiligt die Betroffenen – Arbeitgeberorganisationen 
für die Betriebe und Gewerkschaften für die Beschäftigten – an allen wichtigen Ent-
scheidungen über die Inhalte, Ziele, Dauer und Anforderungen der Ausbildung.

Wie ist der Ablauf dieses Verfahrens? Fachleute aus der Ausbildungspraxis erar-
beiten gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung die Entwürfe der neuen 
Ausbildungsordnungen und stimmen sie ebenfalls gemeinsam mit Fachleuten der Be-
rufsschulen mit deren Rahmenlehrplanentwürfen ab. Arbeitgeber und Gewerkschaf-
ten werben in Betrieben für die neuen Ausbildungsordnungen und die Bundesregie-
rung verleiht ihnen Gesetzeskraft.
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Vorwort

2005 wurde das Berufsbildungsgesetz (BBiG) von 1969 novelliert. Diese Reform trat am

1. April 2005 in Kraft1. Ziel des Gesetzes ist es, jungen Menschen beim Einstieg in die 

Berufswelt die volle berufl iche Handlungsfähigkeit in einem breit angelegten Tätigkeits-

bereich zu vermitteln, die sie befähigt, den sich stetig wandelnden Anforderungen der 

Arbeitswelt gerecht zu werden und damit den Grundstein für ein selbstbestimmtes Leben 

zu legen. Im alten sowie im novellierten Gesetz hat der Staat die gesamte außerschulische 

berufl iche Bildung2 zur öffentlichen Aufgabe erklärt, deren Durchführung jedoch den 

Arbeitgebern in der privaten Wirtschaft und den öffentlichen Verwaltungen weitgehend 

übertragen ist. An der Planung und Vorbereitung neuer oder zu modernisierender Berufe 

wirken gleichzeitig alle an der berufl ichen Bildung Beteiligten mit:

• die Unternehmen und die Kammern (Arbeitgeber),

• die Gewerkschaften (Arbeitnehmer),

• die Länder und

• der Bund.

Die Gewerkschaften haben über das Betriebsverfassungsgesetz und über das Perso-
nalvertretungsgesetz weitgehende Mitgestaltungsrechte bei der Durchführung beruf-
licher Bildung. Die Verbände der Arbeitgeber sind die Interessenvertreter der – zumeist 

1 Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 1. April 2005 gilt nicht für die Berufsbildung an berufsbildenden Schulen, die 
den Schulgesetzen der Länder unterstehen. Es gilt ferner nicht für die Berufsbildung, die in berufsqualifizierenden 
oder vergleichbaren Studiengängen an Hochschulen auf der Grundlage des Hochschulrahmengesetzes und der 
Hochschulgesetze der Länder durchgeführt wird, die Berufsbildung in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
sowie die Berufsbildung auf Kauffahrteischiffen (§ 3, Abs. 2, Nr. 1 – 3 BBiG).

2 Nach dem Grundgesetz ist der Bund im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung für das Recht der Wirtschaft 
und das Arbeitsrecht zuständig (Art. 74 Nr. 11 und 12 GG), also auch für die betriebliche Berufsausbildung. Für das 
Schulwesen, hier die Berufsschulen, sind die Länder zuständig.
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privatwirtschaftlich organisierten – Betriebe, die die konkrete Verantwortung für die 
Berufsausbildung haben.

Der Bund regelt durch Gesetze und Verordnungen den rechtlichen Rahmen der Be-
rufsausbildung. Ausbildungsordnungen sind Vorschriften, die die Ziele, Inhalte und 
Prüfungsanforderungen für die Ausbildung in Betrieben festlegen. Diese werden von 
den zuständigen Bundesministerien im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) durch Rechtsverordnungen erlassen, die nicht der 
Zustimmung des Bundesrates bedürfen. Sie gelten bundesweit und haben Gesetzes-
charakter.

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), 1970 auf der Grundlage des Berufsbil -
dungsgesetzes (BBiG) gegründet, bereitet die Ausbildungsordnungen für die Bundes-
regierung inhaltlich vor. Es erarbeitet die Entwürfe gemeinsam mit den Sachverstän-
digen aus der Berufspraxis, die von den Arbeitgebern und Gewerkschaften entsandt 
werden.

Viele im Berufsbildungsgesetz festgelegte Vorschriften für die Ordnung der Berufs-
ausbildung beruhen auf Regelungen, die schon vorher in der Ausbildungspraxis ent-
wickelt wurden und sich bewährt haben.



3 Ca. 59,5 % eines Altersjahrgangs beginnen heute eine Ausbildung im dualen System (Berufsbildungsbericht 2005. 
Bonn: BMBF, 2005, S. 94). Damit haben knapp zwei Drittel aller Erwerbstätigen im Verlauf ihres Bildungsweges diese 
Form der Berufsausbildung absolviert, auf die sich zusätzliche Qualifikationen aufbauen lassen (z. B. eine Meister- 
oder Techniker-Ausbildung und in einigen Ländern auch eine akademische Ausbildung).

Die meisten Jugendlichen in Deutschland 
– knapp zwei Drittel eines Altersjahr-
gangs3 – beginnen nach der Schule ihre 
Berufsausbildung mit einer „Lehre“, das 
heißt mit einer Ausbildung im dualen 
System.

„Dual“ wird dieses System genannt, weil 
die Ausbildung an zwei Lernorten statt-
fi ndet, im Betrieb und in der Berufsschule.

Ein weiterer möglicher Lernort ist die au-
ßerbetriebliche Berufsbildung, sie kann 
in Berufsbildungseinrichtungen außerhalb 
der berufsschulischen und betrieblichen 
Berufsbildung stattfi nden.

Der Zugang zu einer Berufsausbildung ist 
formal an keinen bestimmten Schulab-
schluss gebunden; die Ausbildung steht 
grundsätzlich jedem offen.

Die Jugendlichen schließen mit einem 
Ausbildungsbetrieb einen Ausbildungs-
vertrag über ein Ausbildungsverhältnis in 
einem „anerkannten Ausbildungsberuf“ 
ab.

Der so genannte Ausschließlichkeits-
grundsatz besagt, dass eine betriebliche 
Ausbildung Jugendlicher unter 18 Jahren 
nur in staatlich anerkannten Ausbildungs-
berufen erfolgen darf. Das Berufsbil -
dungsgesetz defi niert, welche Anforde-
rungen an einen solchen Ausbildungsbe-
ruf zu stellen sind. Danach hat die Berufs-
ausbildung die für die Ausübung einer 
qualifi zierten berufl ichen Tätigkeit in ei-
ner sich wandelnden Arbeitswelt notwen-
digen berufl ichen Fertigkeiten, Kenntnis-
se und Fähigkeiten in einem geordneten 
Ausbildungsgang zu vermitteln, der auch 
den Erwerb der erforderlichen Berufs-
erfahrung ermöglicht. Damit wird für die 

Ausbildungsordnungen –
Rahmen für Berufe im dualen System
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betriebliche Ausbildung Jugendlicher – im
Sinne des „Jugendschutzes“ –  ein verbind-
licher Qualitätsstandard sichergestellt.

Für anerkannte Ausbildungsberufe wer-
den vom zuständigen Fachministerium, 
in der Regel das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi), im 
Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) 
Ausbildungsordnungen erlassen. Sie ent-
halten Mindestnormen für den betrieb-
lichen Teil der Berufsausbildung.

Zur Wahl stehen derzeit 350 (Stand: Juli 
2005) staatlich anerkannte Ausbildungs-
berufe.

Die historischen Wurzeln der „Ord-
nung“ betrieblicher Ausbildung lie-
gen schon im Mittelalter. Einzelne Be-
rufsstände, die Zünfte und Gilden, 
regelten die Lehre für ihre Betriebe. Eine 
systematische Ausbildung in Betrieb 
und Schule wurde aus diesen berufs-
rechtlichen Regelungen, der so genann-
ten Meisterlehre, heraus entwickelt. Die
„Geburtsstunde“ unserer Ausbildungs-

Dualität der Berufsausbildung

BetriebAusbildung Berufsschule

Bund

Ausbildungsvertrag

Ausbildungsordnung

zuständige Stellen
(Kammern)

Ausbildungsbetrieb

Länder

Berufsschulpfl icht

Rahmenlehrplan

Schulaufsicht

Länder

staatlich geordnet durch:

begründet durch:

inhaltlich festgelegt in:

überwacht durch:

fi nanziert durch:

Facharbeiter /-in 
Fachangestellte /-r
Gesellin / Geselle

Ausbildungsdauer in der Regel 3 – 3½ Jahre
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ordnungen liegt am Anfang des 20. Jahr-
hunderts: Mit beginnender Industrialisie-
rung übernahmen die Industriebetriebe 
das Konzept der handwerklichen Ausbil-
dung und passten es ihren Bedürfnissen 
an. Hierzu gehörte, die Berufsausbildung 
durch die verbindliche Festlegung eines 
Katalogs von Fertigkeiten und Kennt-
nissen4 sowie einer bestimmten Ausbil-
dungsdauer zu regeln, um zu einheitli-
chen Ausbildungsstandards zu kommen. 
Dadurch wurden sowohl regionale Un-
terschiede als auch Differenzen, die sich 
aus Art und Größe der Betriebe ergaben, 
beseitigt.

Es wurden nach und nach „nationale Stan-
dards“ der Facharbeiterqualifi zierung ge-
schaffen. Dieser Schritt wurde in anderen
Industriestaaten, die auch über eine hand-
werkliche Ausbildungsgeschichte verfü-
gen, nicht getan.

Zu einer gesetzlichen Regelung ist es al-
lerdings erst sehr spät gekommen. Die 
Gesetzesinitiative im Jahre 1919 schei-
terte an unüberbrückbaren Gegensätzen 
zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaf-
ten, die eine Mitwirkung forderten. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg wurde ein erster 

Schritt getan: 1953 wurde mit dem Ge-
setz zur Ordnung des Handwerks (HwO) 
die Berufsausbildung im Handwerk ge-
regelt. Der „Sputnikschock“, der Ende 
der Fünfzigerjahre die gesamte westliche 
Welt erfasste und die Industriestaaten 
veranlasste, ihre Bildungssysteme zu über-
prüfen und ihre Aufmerksamkeit stärker 
dem „human capital“ zuzuwenden, gab 
einen kräftigen Anstoß zum Handeln. 
Im Rahmen der Großen Koalition von 
Christ- und Sozialdemokraten entstand 
1969 ein in der Welt einzigartiges Gesetz 
über das Zusammenwirken von Arbeit-
gebern, Gewerkschaften, Kammern und 
staatlichen Stellen zum Zweck der beruf-
lichen Qualifi zierung für die Mehrheit der 
Bevölkerung: das Berufsbildungsgesetz 
(BBiG). Dieser Gedanke der paritätischen 
Mitwirkung wurde auch im reformierten 
Berufsbildungsgesetz, das 2005 in Kraft 
trat, beibehalten.

Die Berufsschulen haben ebenfalls eine 
lange historische Tradition, die sich bis 
ins 16. und 17. Jahrhundert zurückverfol-
gen lässt. In religiösen und gewerblichen 
„Sonntagsschulen“ wurden Schreib-, 
Lese- und Rechenkenntnisse vermittelt. 
Zwar wurde die Berufsschulpfl icht erst 

4 Im novellierten Berufsbildungsgesetz von 2005 wurde der Begriff „Fertigkeiten und Kenntnisse“ um „Fähigkeiten“ 
erweitert; es wird nun von „Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten“ gesprochen.
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Ausbildungsberufsbezeichnung

Ausbildungsdauer

Ausbildungsberufsbild

Ausbildungsrahmenplan

Prüfungsanforderungen

Was legt eine 
Ausbildungsordnung fest?

1938 endgültig eingeführt, aber schon 
vor mehr als hundert Jahren konnten die 
Betriebe durch öffentliche Regelungen 
dazu verpfl ichtet werden, ihre Lehrlinge 
in die Berufsschule zu schicken.

Die Ausbildungsordnungen spielen eine 
zentrale Rolle im Berufsbildungsgesetz, 
sie bilden den Ordnungsrahmen für die 
Berufe.

Eine Ausbildungsordnung regelt
(§ 5 Abs. 1 BBiG):

• die Bezeichnung des Ausbildungs be-

rufs,

• die Ausbildungsdauer – sie soll nicht 

mehr als drei und nicht weniger als 

zwei Jahre betragen5,

• das Ausbildungsberufsbild – die typi-

schen „Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähig keiten“ des Berufs in zu sam men-

gefasster Form,

5 Die meisten Ausbildungen dauern drei Jahre, ein nicht unbeachtlicher Teil hat aber auch eine kürzere (zwei Jahre) 
oder längere (dreieinhalb Jahre) Ausbildungsdauer.
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• den Ausbildungsrahmenplan – eine An-

leitung, wie die Vermittlung der Fertig-

keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

sachlich6 und zeitlich zu gliedern ist,

• die Prüfungsanforderungen.

In diesen Regelungen sind Mindestan-
forderungen für eine zeitgemäße Ausbil-
dung zusammengefasst. Sie beschreiben 
auf der einen Seite den Standard, d.  h. 
die gegenwärtig unverzichtbar notwen-
digen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fä-
higkeiten einer qualifi zierten Fachkraft; 
auf der anderen Seite lassen sie der Praxis 
genügend Raum, um darüber hinausge-
hende Qualifi kationen sowie künftige, 
noch nicht absehbare Entwicklungen in 
die Ausbildung zu integrieren.

Die Offenheit der Ausbildung im dua-
len System für neue Entwicklungen und 
unterschiedliche Ausbildungsmöglichkei-
ten ist eine wesentliche Voraussetzung 
sowohl für die Bereitschaft der Betriebe, 
Nachwuchs auszubilden als auch für die 
spätere berufl iche Mobilität der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer.

Im novellierten Berufsbildungsge setz wur-
den einige Regelungen aufgenommen, 
die die Offenheit, Flexibilität und Vielfalt 
an Möglichkeiten im dualen System noch 
erweitern.

Auszubildende können seit In-Kraft-Tre-
ten des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) am 
1. April 2005 zeitlich begrenzte Abschnit-
te der Berufsausbildung im Ausland absol-
vieren. Dabei wird der Auslandsaufenthalt 
rechtlich als ein Teil der Berufsausbildung 
behandelt, sofern er dem Ausbildungs-
ziel dient und auf ein Viertel der in der 
Ausbildungsordnung festgelegten Ausbil-
dungsdauer begrenzt ist.

Des Weiteren wurde im Gesetz veran-
kert, dass in einer Ausbildungsordnung 
die Vermittlung von Zusatzqualifi kationen 
vorgesehen werden kann. Diese Zusatz-
qualifi kationen ergänzen oder erweitern 
die berufl iche Handlungsfähigkeit; sie 
gehen über die im Ausbildungsberufs-
bild genannten berufl ichen Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten hinaus. In der 
Abschlussprüfung werden die Zusatzqua-
lifi kationen gesondert geprüft und be-
scheinigt.

6 Die sachliche Gliederung beinhaltet die Lerninhalte und -ziele der Ausbildungsordnung.
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Die Berufsbildung (BBIG § 1 und § 6)

Berufl iche
Fortbildung

Berufsausbildung

Berufl iche
Umschulung

• Kenntnisse, 
Fertigkeiten und 
Fähigkeiten 

• Berufs erfahrung

• Erhaltung, 
Anpassung oder 
Erweiterung 
der berufl ichen 
Handlungsfähig-
keit

• berufl icher
Aufstieg

• Befähigung 
zu anderer 
berufl icher 
Tätigkeit

Berufs -
ausbildungs-
vorbereitung

• Grundlagen
für den Erwerb
berufl icher
Handlungs-
fähigkeit

Parallel zur betrieblichen Ausbildung 
läuft der Teilzeit-Berufsschulunterricht, 
der nach der Kompetenzverteilung des 
Grundgesetzes im Verantwortungsbereich 
der Länder liegt.

Die Ausbildungsrahmenpläne der Ausbil-
dungsordnungen für die Betriebe werden 
mit den entsprechenden Rahmenlehrplä-
nen für die Berufsschulen abgestimmt, 
damit betriebliche Berufsausbildung und 
Berufsschulunterricht einander ergänzen.
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Die außerschulische Berufsausbildung 
wird durch das Berufsbildungsgesetz ein-
heitlich und bundesweit geregelt. Dabei 
fi nanziert jeder einzelne Betrieb selbst die 
Ausbildung. Besondere Leistungen, wie 
beispielsweise die Ausbildung benach-
teiligter Jugendlicher in Betrieben oder 
die überbetriebliche Ausbildung von Aus -
 zubildenden, werden vom Staat bezu-
schusst, was jedoch das Prinzip der be-
trieblichen Eigenfi nanzierung der Berufs-
ausbildung nicht aufhebt.

Ob ein Betrieb die „Ausbildungsbefähi-
gung“ besitzt, richtet sich danach, ob er 
als Ausbildungsstätte geeignet ist und ob 
in diesem Betrieb persönlich und fachlich 
geeignete Ausbilder und Ausbilderinnen 
arbeiten. Die Überprüfung dieser „Befä-
higung“ obliegt den zuständigen Stellen.

Die Durchführung der Berufsausbildung 
in den privaten Unternehmen und öf-
fentlichen Verwaltungen wird von den 
„zuständigen Stellen“ kontrolliert. Als zu-
ständige Stellen werden die Kammern7 
(also Industrie- und- Handelskammern, 
Handwerkskammern, Landwirtschafts-
kammern, Kammern der freien Berufe, 
z. B. die Ärztekammern), die zuständigen 
Stellen des öffentlichen Dienstes sowie 
die zuständigen Stellen der Kirchen und 
sonstiger Religionsgemeinschaften des 
öffentlichen Rechts bezeichnet.

Die zuständigen Stellen haben die Auf-
gabe:

• die Berufsausbildungsvorbereitung, die 

Berufsausbildung und die berufl iche 

Umschulung zu überwachen,

7 Den Kammern gehören alle Unternehmen eines bestimmten Wirtschaftszweiges als beitragszahlende Pflichtmit-
glieder an. Die Entscheidungen trifft eine von allen Kammerangehörigen gewählte Vollversammlung. Die Kammern 
unterstehen der Rechtsaufsicht einer obersten Landesbehörde, meist den Wirtschaftsministerien.

 Betriebe und
zuständige Stellen –
Organisatoren der Berufsausbildung
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• das Verzeichnis der Ausbildungsverhält-

nisse8 zu führen, in das der wesentliche 

Inhalt des Berufsausbildungsverhält -

niss es einzutragen ist (im Handwerk ist 

das die „Lehrlingsrolle“),

• durch Ausbildungsberater bzw. Ausbil-

dungsberaterinnen die Betriebe in allen 

Ausbildungsfragen zu beraten,

• die Eignung des Ausbildungspersonals 

und der Ausbildungsstätte zu über-

wachen,

• die Zwischen- und Abschlussprüfungen 

bzw. Gesellenprüfungen abzunehmen,

• die Durchführung von Auslandsaufent-

halten zu begleiten und zu unter stüt-

zen.

8 Um die Vollständigkeit und Aktualität dieses Verzeichnisses zu gewährleisten, sind die ausbildenden Betriebe ver-
pflichtet, ihrer Kammer alle Ausbildungsverhältnisse bzw. -verträge zu melden.
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Aufgaben der zuständigen Stelle bei
Durchführung und Überwachung der Berufsausbildung

Zuständige Stelle

• Eintragen, Ändern, Löschen 
von Ausbildungsverträgen

• Durchführen von Zwischen- 
und Abschlussprüfungen

• Prüfung der Eignung von 
Ausbildungsstätte und 
Ausbildungspersonal

• Beratung von Betrieben und 
Auszubildenden

• Überwachung der Berufs-
ausbildungsvorbereitung, 
der Berufsausbildung, der 
berufl ichen Umschulung

• Förderung und Überwachung 
von Auslandsaufenthalten der 
Auszubildenden



Nach dem Berufsbildungsgesetz sind die 
zuständigen Stellen verpfl ichtet, Berufs-
bildungsausschüsse einzurichten, denen 
jeweils sechs Beauftragte der Gewerk-
schaften, der Arbeitgeber und sechs Lehr-
kräfte an berufsbildenden Schulen ange-
hören. Die Berufsbildungsausschüsse sind 
in allen wichtigen Angelegenheiten der 
berufl ichen Bildung zu unterrichten und 
zu hören und haben nach dem neuen 
Berufsbildungsgesetz darüber hinaus die 
Aufgabe, auf eine stetige Entwicklung 
der Qualität der berufl ichen Bildung hin-
zuwirken.

Die Durchführung und Gestaltung der 
Berufsausbildung obliegt den Betrieben. 

Hierfür stehen ihnen zahlreiche Möglich-
keiten und Spielräume zur Verfügung. So 
können z. B. in überbetrieblichen Berufs-
bildungsstätten oder im Ausbildungsver-
bund mit anderen Betrieben Ausbildungs-
inhalte, die der eigentlich zuständige 
Ausbildungsbetrieb selbst (aus techni-
schen, wirtschaftlichen oder personellen 
Gründen) nicht anbieten kann, vermittelt 
werden. Die in den Ausbildungsordnun-
gen formulierten Ausbildungsinhalte stel-
len Mindeststandards dar, daher hat jeder 
Betrieb die Möglichkeit, weitere Themen 
in der Ausbildung aufzugreifen und den 
Auszubildenden die Gelegenheit zu ge-
ben, zusätzliche Qualifi kationen zu er-
werben.
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Auf der Grundlage des Berufsbildungs-
gesetzes 1969 wurde 1970 das Bundes-
institut für Berufsbildung als Institut für 
Forschung, Entwicklung und Förderung 
der außerschulischen berufl ichen Bildung 
errichtet9. Es führt seine Aufgaben im 
Rahmen der Bildungspolitik der Bundes-
regierung durch.

Für die Neuordnung der Berufe ist das 
Bundesinstitut für Berufsbildung wissen-
schaftlicher Partner der Sozialpartner (Ar-
beitgeber und Gewerkschaften) und der 
Bundesregierung. Es unterstützt durch 
Forschung und Entwicklung den Eini-
gungsprozess zwischen Arbeitgebern, 
Gewerkschaften und Bundesregierung 

über neue Bildungskonzepte. Ebenfalls 
wirkt es beim Prozess der Erarbeitung von 
Ausbildungsordnungen und der Abstim-
mung zwischen den Ausbildungsrahmen-
plänen der Ausbildungsordnungen und 
den Rahmenlehrplänen der Länder für die 
Berufsschule mit.

Eine wesentliche Aufgabe des Bundes-
instituts für Berufsbildung ist es, „nach 
Weisung des zuständigen Bundesminis-
teriums an der Vorbereitung von Ausbil-
dungsordnungen und sonstigen Rechts-
verordnungen (...) mitzuwirken“ (§ 90, 
Abs. 3, Nr. 1 BBiG). Durch Berufsbildungs-
forschung werden die Vor aus setzungen 
dafür geschaffen, dass die Ausbildungs-

9 Nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) von 1969 und dem Berufsbildungsförderungsgesetz (BerBiFG) von 1981 ist 
die heutige Rechtsgrundlage des Bundesinstituts für Berufsbildung das Berufsbildungsgesetz (BBiG) von 2005.
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ordnungen entsprechend den wirtschaft-
lichen, technischen und gesellschaftlichen 
Veränderungen gestaltet, überarbeitet 
und angepasst werden können. Eine Ab-
sprache zwischen Bund und Ländern von 
1972 („Gemeinsames Ergebnisprotokoll“) 
regelt das Verfahren der Abstimmung von 
Ausbildungsordnungen und Rahmenlehr-
plänen.

Zu den weiteren Aufgaben des Bundesin-
stituts für Berufsbildung zählen:

• sich an der Vorbereitung des jährlichen
Berufsbildungsberichtes des Bundes-
ministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) zu beteiligen,

• an der Durchführung der Berufs bil-
dungs statistik des Statistischen Bun des-
amtes mitzuwirken,

• Modellversuche einschließlich wissen-
schaftlicher Begleituntersuchungen zu 
fördern,

• an der internationalen Zusammenarbeit 
in der berufl ichen Bildung mit zu wir-
ken,

• weitere Verwaltungsaufgaben des Bun-
des zur Förderung der Berufsbildung 
zu übernehmen,

• die überbetrieblichen Berufsbildungs-
stätten zu fördern und die Planung, 
Errichtung und Weiterentwicklung die-
ser Einrichtungen zu unterstützen,

• das Verzeichnis der anerkannten Aus-
bildungsberufe zu führen,

• die im Fernunterrichtsschutzgesetz be -
schriebenen Aufgaben wahr zu neh -
men und durch Förderung von Ent-
wicklungsvorhaben zur Ver besserung 
und Ausbau des berufs bildenden 
Fernunterrichts bei zutragen.

Dem Hauptausschuss des Bundesinstituts 
für Berufsbildung gehören jeweils acht 
Beauftragte der Arbeitgeber, der Ge-
werkschaften und der Länder sowie fünf 
Beauftragte des Bundes an.

Bei der Erarbeitung von Ausbildungsord-
nungen wirken Arbeitgeber und Gewerk-
schaften intensiv mit, um den Sachver-
stand der Ausbildungspraxis so weit wie 
möglich zu nutzen und die Akzeptanz 
neuer Ausbildungsordnungen bei den 
ausbildenden Betrieben zu stärken. Diese 
intensive Zusammenarbeit zeigt das hohe 
Maß an Mitverantwortung der betroffe-
nen Organisationen bei der Ordnung der 
Berufsausbildung und prägt das ganze 
Verfahren. Sie beginnt mit der gemeinsa-
men Erarbeitung der für eine Ordnungs-
maßnahme wesentlichen bildungspoliti-
schen Eckwerte und setzt sich fort bis 
zum Erlass einer Ausbildungsordnung. 
Dieser erfolgt in der Regel erst, nachdem 
die zuständigen Sozialpartner Gelegen-
heit bekommen haben, zu dem Entwurf 
Stellung zu nehmen, und der Hauptaus-
schuss dem Entwurf der Verordnung zu-
gestimmt hat.
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Diese in der berufsbildungspolitischen 
Dis kussion allgemein als „Konsensprin-
zip“ bezeichnete Verfahrensweise reicht 
über den Bereich der Erarbeitung von 
Ausbildungsordnungen hinaus. Auch die 
Umsetzung der Ausbildungsordnungen in 
der Praxis ist davon bestimmt.

Im Bundesinstitut für Berufsbildung sind 
wesentliche10 mit der Erarbeitung von 
Ausbildungsordnungen verbundene Auf-
gaben in der Abteilung verankert, die für  
Struktur und Ordnung der Berufl ichen 
Bildung zuständig ist.
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Tendenz: Anzahl der Ausbildungsberufe

Entwicklung der Zahl
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Getrennt nach Berufsbereichen werden 
hier vor allem die vorbereitenden For-
schungen und die eigentlichen Ordnungs-
verfahren durchgeführt. Ebenso wird hier 
die Anwendung neuer und modernisier-
ter Ausbildungsordnungen und die Um-
setzung neuer Prüfungsstrukturen in der 
Praxis untersucht und evaluiert.

Die Erarbeitung von Ausbildungsordnun-
gen ist ein komplexer Prozess, bei dem 
insbesondere die konzeptionellen Vorar-
beiten Zeit brauchen, zumal nicht nur bil-
dungspolitische, sondern oft auch Fragen 
der Personalplanung sowie sozialversiche-
rungs- und tarifrechtliche Fragen bei den 
Arbeitgebern und Gewerkschaften eine 
Rolle spielen.

Entsprechend den technischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen sind für zahlreiche Berufe 
neue Ausbildungsordnungen und Rah-
menlehrpläne erlassen worden. Veraltete 
Berufe sind weggefallen, ganze Berufsfel-
der wurden überarbeitet, neu geordnet 
und zu neuen komplexen Berufen zusam-
mengefasst.

So sind im Metall- und Elektrobereich, 
der von den technischen und arbeitsorga-
nisatorischen Veränderungen sehr stark 
betroffen ist, viele alte spezialisierte Be-
rufe zu wenigen neuen Berufen zusam-
mengefasst worden.

Auch die Entwicklung völlig neuer Berufe 
ist notwendig geworden; beispielsweise 
ist zum 1. August 2005 der neue Beruf 
Kaufmann / Kauffrau für Tourismus und 
Freizeit in Kraft getreten, der die we-
sentlichen Kompetenzen, die in Touris-
mus- und Freizeiteinrichtungen in den 
letzten Jahren an Bedeutung gewonnen 
haben, umfasst. Durch die Entwicklung 
dieses neuen Ausbildungsberufs werden 
jungen Menschen in der expandierenden 
Tourismus- und Freizeitbranche neue Per-
spektiven eröffnet und zugleich wird dem 
Wunsch der Branche nach qualifi zierten 
Fachkräften nachgekommen.

Mit immer schneller fortschreitenden Ent-
wicklungen, die die Arbeit der Menschen 
und ihre Berufe verändern, können nur 
sehr gut ausgebildete Fachleute Schritt 
halten. Da einmal erlerntes Fachwissen 
nicht für ein ganzes Berufsleben aus-
reicht, soll schon in der Ausbildung ge-
lehrt und gelernt werden, dass die Bereit-
schaft zu ständigem Weiterlernen nötig 
ist, um sich den Veränderungen und neu-
en Herausforderungen am Arbeitsplatz 
gewachsen zu zeigen. Parallel dazu wird 
es immer bedeutsamer in der Ausbildung 
neben den Fachkenntnissen Sozial-, Me-
thoden- und personale Kompetenzen in 
breiter Form zu entwickeln.
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Das primäre Ziel der Ausbildung besteht 
heute darin, jungen Menschen den Er-
werb einer umfassenden berufl ichen 
Handlungsfähigkeit zu ermöglichen, die 
sie als Berufstätige befähigen soll, selbst-
ständig, eigenverantwortlich und in Koo-
peration mit anderen Aufträge effi zient, 
effektiv und innovativ bewältigen zu kön-
nen.

Das neue Berufsbildungsgesetz trägt die-
sem übergeordneten Ziel durch Aufnah-
me des Begriffs der berufl ichen Hand-
lungsfähigkeit Rechnung.

Was ist berufliche Handlungsfähigkeit?
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Wenn die Inhalte eines Ausbildungsberufs 
modernisiert werden sollen oder ein neu-
er Beruf entstehen soll, geht die Initiative 
hierfür in der Regel von den Fachverbän-
den, von den Spitzenorganisationen der 
Arbeitgeber, von den Gewerkschaften 
oder vom Bundesinstitut für Berufsbildung 
aus. Nach Anhörung aller Beteiligten ent-
scheidet das zuständige Bundesministe-
rium in Abstimmung mit den Ländern 
darüber. Häufi g nimmt das Bundesins-
titut für Berufsbildung zuvor in einem 
Gutachten dazu Stellung oder führt –
besonders bei größeren Reformvorhaben –
ein Forschungsprojekt durch.

Die Entwicklung neuer Ausbildungsord-
nungen bzw. die Anpassung bestehender 
Ausbildungsvorschriften an eine verän-
derte Berufspraxis läuft nach einem ge-
regelten Verfahren ab, an dem der Bund, 
die Länder, Arbeitgeber, Gewerkschaften 
und die Berufsbildungsforschung beteiligt 
sind.

Bund und Länder vereinbarten, die Dauer 
der Verfahren grundsätzlich auf ein Jahr 
zu begrenzen. Die Arbeit der Sachver-

ständigen soll im Regelfall in maximal 
acht Monaten nach dem Beschluss des 
Koordinierungsausschusses – dem Gre-
mium, in dem Bund und Länder sich ab-
stimmen – abgeschlossen sein.

Die Ordnungsarbeit muss einerseits die 
Verbindlichkeit der angestrebten Rechts-
norm, die Inhalte und Ziele der Aus-
bildung festlegt, berücksichtigen und 
andererseits der Dynamik der technisch-
wirtschaftlich-gesellschaftlichen Entwick-
lung Rechnung tragen.

Die Anwendung bestimmter Methoden 
oder die Verwendung bestimmter tech-
nischer Systeme sind in der Ausbildungs-
ordnung nicht zwingend vorgeschrieben. 
Sie listet die angestrebten Lernziele mög-
lichst technikoffen und funktionsorien-
tiert auf und bleibt so für neue Entwick-
lungen offen.

22

Ausbildungsordnungen –
Wie sie entstehen (das Verfahren)



23

Initiierung eines Neuordnungsverfahrens

Vorgespräche der 
Sozialpartner

Weisung durch 
zuständiges 

Fachministerium

Forschungsprojekte /
Gutachten des BIBB Erarbeitung des 

Entwurfs einer 
Ausbildungs-

ordnung

Das Verfahren zur Erarbeitung von Ausbil-
dungsordnungen enthält folgende Schrit-
te:

• Festlegen der „Eckwerte“ für die 

Ausbildungsordnung,

• Erarbeitung und Abstimmung,

• Erlass der Verordnung.

Diese Schritte führen vom Antrag, der 
beim zuständigen Fachministerium ge-
stellt wird, zum neuen Beruf.

Am Beispiel der Berufsausbildung zum
Holzbearbeitungsmechaniker / zur Holz-
bearbeitungsmechanikerin wird hier die
Entstehung einer Ausbildungsordnung be-
schrieben, um das abstrakte Verfahren 
anschaulicher zu machen.

Zur Ausgangssituation:
Die durch vier Fachrichtungen struktu-
rierte Ausbildungsordnung aus dem Jahr 
1980 entsprach den damaligen Anforde-
rungen. Im Lauf von ca. 20 Jahren hatten 
sich Arbeitstechnologien, Werkstoffe und 
die Ansprüche an eine praxisnahe und 
zeitgemäße Ausbildung verändert. Die 
Sozialpartner stellten in einer Reihe von 
Kontaktgesprächen fest, die Ausbildungs-
ordnung müsse modernisiert werden, um 
wieder den technischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Gegebenheiten 
der holzbe- und -verarbeitenden Branche 
der Sägewerk-, Hobel-, Leimholz- und 
Holzwerkstoffi ndustrie zu entsprechen.
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Modernisierung und
Initiierung von Berufen

Die Eckwertevorschläge für einen Ausbil-
dungsberuf können auf unterschiedliche 
Weise entstehen:

• aufgrund von Vorgesprächen der
Sozialpartner,

• aufgrund von Ergebnissen von For-
schungsprojekten oder Gutachten des 
Bundesinstituts für Berufsbildung,

• aufgrund einer Weisung durch das
zuständige Fachministerium.

Zumeist entwickeln die Sozialpartner die 
Eckwerte, wenn sie Bedarf für eine Neu-
schaffung oder Überarbeitung eines Be-
rufes sehen. Die Spitzenorganisationen 
der Sozialpartner, das Kuratorium der 
Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung 
(KWB) und in der Regel der Deutsche 
Gewerkschaftsbund (DGB), legen den 
Eckwertevorschlag dem Verordnungsge-
ber (zuständiges Fachministerium) mit der 
Bitte um Prüfung und Anberaumung des 
Antragsgesprächs vor.

Ein Entscheidungsvorschlag zur Beantra-
gung eines Neuordnungsverfahrens wur-
de von den Sozialpartnern zusammen 
mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung 
und Lehrkräften von Berufsfachschulen 
erarbeitet.



1. Schritt:
Festlegen der Eckwerte der
Ausbildungsordnung

Die „Eckwerte“ der Ausbildungsordnung 

werden in einem „Antragsgespräch“ beim 

zuständigen Fachministerium (in den meis-

ten Fällen das Bundesministerium für Wirt-

schaft und Technologie) festgelegt.

Im Antragsgespräch im November 2002 
wurden folgende Eckwerte für die Neu-
ordnung der Berufsausbildung „Holzbe-
arbeitungsmechaniker / Holzbearbeitungs-
mechanikerin“ festgelegt:

a) Berufsbezeichnung
Holzbearbeitungsmechaniker /

Holzbearbeitungsmechanikerin

b) Ausbildungsdauer
Die Ausbildungsdauer beträgt drei 

Jahre.

c) Berufsfeldzuordnung
Der Beruf wird keinem Berufsfeld11 zu-

geordnet.

d) Struktur und Aufbau der Ausbildung
 Monoberuf mit Wahlqualifi kationsein -

heiten.

e) Zeitliche Gliederung
 Zeitrichtwerte12 in Wochen mit Tren-

nung vor und nach der Zwischenprü-

fung.

f) Umweltschutz
Lernziele, die über die Standardposition 

„Umweltschutz“13 hinausgehen, wer-

den integriert mit anderen Lerninhalten 

vermittelt.

g) Katalog der Fertigkeiten und Kennt - 
 nisse14

 Der Katalog der Fertigkeiten und Kennt-

nisse enthält die Mindestanforderungen 

der Berufsausbildung für den Ausbil-

dungsberuf Holzbearbeitungsmechani-

ker / Holzbearbeitungsmechanikerin.

11 Nach dem neuen Berufsbildungsgesetz von 2005 
wird keine Berufsfeldzuordnung mehr vorge-
nommen, da die einzelnen Bundesländer die An-
rechnung beruflicher Vorbildung auf die Ausbil-
dungszeit selbst vornehmen können (§ 7 BBiG).
Vor der Reform des Berufsbildungsgesetzes konn-
ten ähnliche oder verwandte Ausbildungsberufe in 
einem Berufsfeld zusammengefasst werden. Vor-
aussetzung war die Möglichkeit einer gemeinsamen 
Berufsgrundbildung im ersten Ausbildungsjahr, die 
schulisch vermittelt und auf die Ausbildungszeit an-
gerechnet wurde.

12 Bei der Gliederung in Zeitrichtwerte werden die 
Ausbildungsinhalte des Ausbildungsrahmenplans zu 
Inhaltsabschnitten zusammengefasst. Für jeden In-
haltsabschnitt wird ein zeitlicher Richtwert in Wochen 
vorgegeben. Dieser gibt an, wie viel Zeit ungefähr die 
Vermittlung der Inhalte und für deren Vertiefung im 
Betrieb zu veranschlagen ist.

13 Beschluss Nr. 73 des Hauptausschusses des Bundes-
instituts für Berufsbildung vom 4. / 5. Februar 1988: 
Einbeziehung von Fragen des Umweltschutzes in die 
berufliche Bildung.

14 Der Katalog der Fertigkeiten und Kenntnisse ist in 
allen Ausbildungsordnungen ausgewiesen. Vgl. Fuß-
note 4.
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2. Schritt:
Erarbeitung und Abstimmung

In der Erarbeitungs- und Abstimmungs-

phase werden Ausbildungsordnungen für 

die Betriebe und Rahmenlehrpläne für die 

berufsbildenden Schulen erstellt und auf-

einander abgestimmt.

Das Bundesinstitut für Berufsbildung 
bittet die Spitzenorganisationen der Ar-
beitgeber und Gewerkschaften, Sach-
verständige zu benennen, die dann als 
Sachverständige des Bundes (Vertreter 
der betrieblichen Praxis) gemeinsam mit 
dem Institut die Neuordnung des Ausbil-
dungsberufs erarbeiten.

Im Einzelnen richtet sich die Erarbei tung 
des Entwurfs einer Ausbildungsordnung 
auf den so genannten Paragra fenteil und 
auf den als Anlage beigefügten Ausbil-
dungsrahmenplan. Im Ausbildungsrah-
men  plan ist die sachliche und zeitliche 
Gliederung festgelegt, während der Para-
grafenteil u. a. die Ausbildungsberufs-
bezeichnung, das Ausbildungsberufsbild 
und die Prüfungsanforderungen enthält.

Auf Anforderung des Bundesinstituts für 
Berufsbildung benannten die Spitzen-
organisationen der Arbeitgeber und Ge-
werk schaften Sachverständige und Stell-
vertreter bzw. Stellvertreterinnen zur 
Neu ordnung des Ausbildungsberufs. Bei 
der Auswahl der Sachverständigen wurde 
besonderer Wert darauf gelegt, dass die 
bisherigen Fachrichtungen fachlich vertre-
ten waren.

Die alte Ausbildungsstruktur mit Spezi-
alisierung in Fachrichtungen sollte nach 
dem Willen der Sozialpartner durch eine 
Ausbildung mit Pfl icht- und Wahlqualifi -
kationseinheiten ersetzt werden. Es gab 
Überlegungen, das Modell der Gestreck-
ten Abschlussprüfung15 einzuführen.

15 Die Gestreckte Abschlussprüfung besteht aus zwei Teilen, die zeitlich voneinander getrennt sind und nicht einzeln 
zertifiziert werden dürfen. Der erste Teil ersetzt die „klassische“ Zwischenprüfung. Nach dem reformierten Berufs-
bildungsgesetz soll in allen Neuordnungsverfahren geprüft werden, ob die Durchführung der Abschlussprüfung in 
zwei zeitlich auseinander fallenden Teilen sinnvoll und möglich ist.
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In Abstimmung mit der Arbeit der 
Sachver ständigen des Bundes entwickeln 
Sachver ständige der Länder den Entwurf 
eines Rah menlehrplans für den Berufs-
schulunterricht. In einer gemeinsamen 
Sitzung am Ende der Erarbeitungsphase 
beraten die Sach verständigen des Bundes 
und der Län der die beiden Entwürfe ab-
schließend und stimmen sie hinsichtlich 
der zeitlichen Entsprechung und inhaltlich 
aufeinander ab.

Der abgestimmte Entwurf der Ausbil-
dungsordnung wird dem Hauptausschuss 
des Bundesinstituts für Berufsbildung zur 
Stellungnahme zugeleitet. Die zustimmen-
de Stellungnahme des Hauptausschusses 
zu den Ordnungsunterlagen ist gleich-
zeitig die Empfehlung an die Bundesre-
gierung, die Ausbildungsordnung in der 
vorgelegten Form zu „erlassen“.

Darüber hinaus erarbeiten die benannten 
Sachverständigen ein Ausbildungsprofi l 
zum jeweiligen Beruf, das dem Abschluss-
zeugnis beigefügt wird. Um die berufl iche 
Mobilität vor allem in Europa zu verbes-
sern und grenzüberschreitende Bewer-
bungen zu erleichtern, werden die Aus-
bildungsprofi le auch in den Sprachen 
Fran zösisch und Englisch erstellt.

Von Februar 2002 bis Oktober 2003 erar-

beiteten die Sachverständigen des Bundes 

zusammen mit Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern des Bundesinstituts für Berufs-

bildung und Vertreterinnen und Vertretern 

der Bundesministerien den Entwurf der 

Verordnung und des Ausbildungsrahmen-

planes für den Ausbildungsberuf Holzbe-

arbeitungsmechaniker / Holzbearbeitungs-

mechanikerin.

In den Sitzungen wurden insbesondere 

folgende Fragen diskutiert:

• Wie können gemeinsame Lerninhalte 

und -ziele, die bisher Inhalt der gemein-

samen Fachbildung und der darauf fol-

genden Spezialisierung in den Fachrich-

tungen waren, formuliert werden?

• Wie können die unterschiedlichen Tätig-

keitsfelder in Wahlqualifi kationseinhei-

ten gefasst werden?

• Welche Form und welche Struktur sol-

len die Prüfungen haben?

Ergebnis der Beratungen war die Festle-

gung auf einen Monoberuf mit vier Wahl-

qualifi kationseinheiten. Die traditionelle 

Form der Zwischen- und Abschlussprüfung 

wurde beibehalten. In der Abschlussprü-

fung ist die festgelegte Wahlqualifi kati-

onseinheit zu berücksichtigen.

27



Parallel zur Benennung der Sachverständi-

gen des Bundes setzte das Sekretariat der 

ständigen Konferenz der Kultusminister 

der Länder (KMK) einen Rahmenlehrplan-

ausschuss unter Federführung des Landes 

Hessen zur Erarbeitung des schulischen 

Rahmenlehrplanes ein. Der Entwurf des 

Rahmenlehrplanes wurde im Zeitraum von 

März bis September 2003 erarbeitet und 

im Oktober 2003 zur Abstimmung vorge-

legt.

28

Die Abstimmung betrieblicher und schulischer Ausbildung

Ausbildungsordnung

KMK-Rahmenlehrplan

Lehrpläne der Länder

Betrieblicher
Ausbildungsplan

Stoffverteilungspläne 
der Berufsschulen

A
B
S
T
I

M
M
U
N
G

Optimierung 
der dualen 

Berufsausbildung



16 Der „Bund-Länder-Koordinierungsausschuss Ausbildungsordnungen / Rahmenlehrpläne“ (KoA) besteht aus Vertre-
tern und Vertreterinnen der für den Berufsschulunterricht zuständigen Ministerien aller 16 Länder, des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und den für die jeweiligen Ausbildungsordnungen zuständigen 
Fachministerien, in der Regel das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi). Er ist kein gesetz-
liches Gremium, sondern er beruht auf einer Bund-Länder-Vereinbarung (Gemeinsames Ergebnisprotokoll vom 
30. 5. 1972).

17 Die Entscheidungen dieser Ausschüsse sind nach dem neuen Berufsbildungsgesetz gestrafft und durch eine Stel-
lungnahme des Hauptausschusses ersetzt worden.

18 Verordnung über die Berufsausbildung zum Holzbearbeitungsmechaniker / zur Holzbearbeitungsmechanikerin vom
15. Juli 2004 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2004, Teil I, Nr. 36, Bonn 20. Juli 2004).

3. Schritt:
Erlass der Ausbildungsordnung

Der so genannte „Bund-Länder-Koordi nie -
rungsausschuss Ausbildungsordnungen /  
Rah menlehrpläne“ (KoA)16 verabschiedet 
schließlich die neue Ausbildungsordnung 
und den damit abgestimmten Rahmen-
lehrplan.

Das zuständige Ministerium erlässt da-
nach im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
die Ausbildungsordnung und veröffent-
licht sie im Bundesgesetzblatt; als Datum 
des In-Kraft-Tretens wird in der Regel der 
Beginn des folgenden Ausbildungsjahres, 
also der 1. August, festgelegt.

Der Rahmenlehrplan wird in der Regel 
von den einzelnen Bundesländern ent-
weder unmittelbar übernommen oder in 
länderspezifi sche Lehrpläne für die Be-
rufsschulen umgesetzt.

Der Ausbildungsberuf Holz bearbeitungs-
mechaniker / Holzbearbeitungsmechanike-
rin passierte den Länderausschuss sowie 
den Ständigen Ausschuss des Bundesins-
tituts für Berufsbildung17 und wurde am 
29. Januar 2004 vom Bund-Länder-Ko or-
di nie rungsausschuss Ausbildungsordnun-
gen / Rahmenlehrpläne beschlossen. Nach 
der Prüfung der Rechtsförmlichkeit durch 
das Bundesjustizministerium wurde die 
neue Ausbildungsordnung am 15. Juli 
2004 durch den Bundesminister für Wirt-
schaft und Arbeit (BMWA) erlassen18.
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Das geschilderte Neuordnungsverfahren 
macht deutlich, wie Verantwortung und 
Zuständigkeiten für die berufl iche Bildung 
aufeinander bezogen und miteinander 
verschränkt sind. Nur durch sorgsames 
Abwägen der verschiedenen Interessen 
und Wünsche aller Beteiligten kann ein 
tragfähiges Ergebnis erzielt werden, denn 
eine Ausbildungsordnung wird von den 
Betrieben und den Auszubildenden nur 
dann angenommen, wenn sie im Kon-
sens aller Beteiligten erarbeitet wurde.
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Ausbildungsordnungen werden im Bun-
desgesetzblatt veröffentlicht; zusätzlich 
erscheinen sie gemeinsam mit Rahmen-
lehrplänen und Ausbildungsprofi len im 
Bundesanzeiger. Die neuen Ausbildungs-
ordnungen werden in das Verzeichnis der 
anerkannten Ausbildungsberufe aufge-
nommen, das vom Bundesinstitut für Be-
rufsbildung geführt und jährlich in aktua-
lisierter Version veröffentlicht wird.

Das Verzeichnis informiert über die ein-
zelnen Ausbildungsgänge, deren Dauer, 
Struktur, Genealogie und auch über die 
den deutschen gleichgestellten öster-
reichischen und französischen Prüfungs-
zeugnisse. Außerdem enthält das Ver-
zeichnis Regelungen des Bundes und der 
Länder für die Berufe im Gesundheits- 
und Sozialwesen, die landesrechtlich ge-
regelten Berufsabschlüsse an Berufsfach-
schulen sowie die Regelungen für die 

Berufsausbildung behinderter Menschen. 
Es gibt ebenfalls die Regelungen für die 
berufl iche Fortbildung und Umschulung 
wieder, enthält eine Liste der zuständigen 
Stellen und einen Statistikteil.

Das Verzeichnis der anerkannten Aus-
bildungsberufe erscheint mit Stichtag 
1. Oktober als Beilage zum Bundesan-
zeiger und kann darüber hinaus auch in 
Buchform bezogen werden.

Hinweise sind unter  www.bibb.de zu 
fi nden.

Verzeichnis der anerkannten
Ausbildungsberufe
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Für die Umsetzung der Ausbildungsord-
nungen und Rahmenlehrpläne sind nun 
die Betriebe und Berufsschulen zustän-
dig. Das Bundesinstitut für Berufsbildung 
ist jedoch auf vielfältige Weise bemüht, 
der Ausbildungspraxis bei der schwieri-
gen Aufgabe der Umsetzung zu helfen.

Dies geschieht durch:

1) Erläuterungen und Umsetzungshilfen 

zu Ausbildungsordnungen,

2) Medien, Lehr- und Lernmittel,

3) Modellversuche und die Verbreitung 

ihrer Ergebnisse,

4) weitere Unterstützung durch das Bun-

desinstitut für Berufsbildung.

Angebote des Bundesinstituts 
für Berufsbildung

Erläuterungen

Medien, Lehr-
und LernmittelModellversuche

Ausbildungsordnungen

Unterstützung der 
Ausbildungspraxis durch das 
Bundesinstitut für Bildung
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1. Erläuterungen und Umsetzungs-
hilfen zu Ausbildungsordnungen

Die Umsetzung insbesondere neuer Aus-
bildungsordnungen in die praktische Aus-
bildung stellt an alle Beteiligten in Be-
trieben, Berufsschulen, überbetrieblichen 
Ausbildungsstätten, zuständigen Stellen 
sowie an die Auszubildenden hohe An-
forderungen. Die vom Bundesinstitut für 
Berufsbildung herausgegebenen Umset-
zungshilfen und Erläuterungen geben 
hier wertvolle Unterstützung und Anre-
gungen.

Neuerungen werden ausführlich darge-
stellt und erläutert. Die einzelnen Para-
grafen des jeweiligen Verordnungstextes 
werden umfassend kommentiert. Erläute-
rungen zu den Lernzielen des Ausbil-
dungsrahmenplanes veranschaulichen an 
Beispielen die Ausbildungsinhalte. Exem-
plarische Lernprojekte und Aufgaben kon-
kretisieren die zu vermittelnden Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten und 
erleichtern damit Ausbildern und Ausbil-
derinnen die Durchführung der Ausbil-
dung. Wertvolle Tipps für Ausbilder und 
Ausbilderinnen, Prüfer und Prüferinnen 
aber auch für Auszubildende fi nden sich 
in Umsetzungsbeispielen zur Gestaltung 
der Zwischen- und Abschlussprüfungen 
in neuen und modernisierten Berufen. 
Diese Umsetzungsbeispiele geben einen 
Einblick in das Spektrum der Prüfungs an-

forderungen. Hinweise zur Ausbildungs-
planung, z. B. Checklisten für den Ausbil-
dungsbetrieb, Erläuterungen zur Erstel-
 lung eines betrieblichen Ausbildungsplans 
und Beispiele für den schriftlichen Ausbil-
dungsnachweis, unterstützen alle an der 
Ausbildung beteiligten Personen. Zur In-
formation dienen das Ausbildungsprofi l 
und der Rahmenlehrplan für den Berufs-
schulunterricht. Ergänzt werden die Er-
läuterungen und Praxishilfen durch Infor-
mationen über mögliche Weiterbildungen 
und Qualifi zierungen in den jeweiligen 
Berufen und Hinweise zu weiterführender 
Literatur.

Zu weit über 100 neuen und moderni-
sierten Ausbildungsberufen sind diese Er -
läuterungen und Umsetzungshilfen er-
schie nen.

Nähere Angaben und Bezugsquellen 
sind unter  www.bibb.de zu fi nden.

Im Laufe des Neuordnungsverfahrens ba-
ten die Sozialpartner das Bundesinstitut 
für Berufsbildung, zur Unterstützung der 
Ausbildungspraxis Erläuterungen und Um-
setzungshilfen für die Berufsausbildung 
zu erarbeiten. Diese wurden mit Expertin-
nen und Experten, die schon als Sachver-
ständige des Bundes an der Neuordnung 
beteiligt waren, entwickelt und standen 
im September 2004 zur Verfügung.
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2. Medien, Lehr- und Lernmittel

Berufl iche Aktivitäten und Arbeitsmittel 
reichen oft nicht aus, um die geforderten 
Kompetenzen in der Praxis zu erwerben. 
Zusätzliche Lehr- und Lernmittel sind not-
wendig, um den berufl ichen Lernprozess 
zu erleichtern.

Das Bundesinstitut für Berufsbildung ent-
wickelt und erprobt in Forschungsprojek-
ten und Modellversuchen seit über 25 
Jahren meist in Kooperation mit Fach-
leuten aus der betrieblichen Ausbildung-
spraxis unter didaktisch-methodischen 
Gesichtspunkten Lehr- und Lernmittel, so 
genannte Medien.

Sie sind als Vorschläge für eine moderne 
betriebliche Gestaltung der Berufsbildung 
konzipiert und können sowohl in der 
berufl ichen Erstausbildung als auch in der 
Weiterbildung eingesetzt werden. Auswahl 
und Benutzung stehen den Betrieben 
und Ausbildungseinrichtungen selbstver-
ständlich frei; in mehreren Bundesländern 
sind die Medien des Bundesinstituts für 
Berufsbildung auch ausdrücklich in die 
Lehrbuchlisten für Berufsschulen aufge-
nommen worden. Die vom Bundesinstitut 
für Berufsbildung erarbeiteten Medien für 
unterschiedliche Berufsbereiche umfassen 
ein breites Spektrum didaktischer Ansät-
ze; vom Lehrgang bis hin zu Projektarbei-
ten setzen sie unterschiedliche Vermitt-

lungskonzepte um. Die sich verändernden 
Ausbildungsziele und neue didaktische 
Erkenntnisse werden selbstverständlich in 
den Lehr- und Lernmitteln des Bundesin-
stituts für Berufsbildung berücksichtigt. 
Neben schriftlichen Materialien kann zwi-
schen zahlreichen audiovisuellen Medien 
gewählt werden.

Das Angebot von und die Nachfrage nach 
Medien des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung ist, bezogen auf die einzelnen Be-
rufsbereiche, recht unterschiedlich. Den 
Hauptanteil stellen – entsprechend der 
großen Anzahl der Ausbildungsverhält-
nisse in diesen Berufen – die Medien im 
metallgewerblichen Bereich, gefolgt von 
den elektrotechnischen Bereichen. Diese 
Medien sind in ihrer Anlage nicht auf ein-
zelne Ausbildungsberufe bezogen, son-
dern auf die in der Ausbildung, Fortbil-
dung und Umschulung zu vermittelnden 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.

Unter www.bibb.de sind detaillierte 
Angaben zu den einzelnen vom Bundes- 
institut für Berufsbildung entwickel-
ten Lehr- und Lernmittel zu finden.
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3. Modellversuche und die Verbrei-
tung ihrer Ergebnisse

Es stellt sich die Frage, wie Ausbildung 
ge staltet werden muss, damit die in den 
Aus bildungsordnungen geforderten Fähig-
keiten wachsen können? Berufsbildungs-
forschung und -praxis suchen gemeinsam 
nach Möglichkeiten und Wegen, durch 
Modellversuche neue Konzepte und Ver-
mittlungsmethoden für die Aus- und Wei-
terbildung zu erproben, die Ergebnisse zu 
übertragen und zu verbreiten.

Entwicklung und Erprobung von Innova-
tionen sind der Gegenstand von Modell-
versuchen. Der Erfolg der erprobten In-
novationen wird an ihrer Umsetzung und 
Bewährung in der Bildungspraxis gemes-
sen. Praktische Handlungsmodelle und 
besondere Praxisbeispiele dienen vielen 
an der Ausbildungspraxis Beteiligten als 
hilfreiche Anregungen und Anstöße. Für 
die praktische Bedeutung und Akzeptanz 
der Modellversuche ist die unmittelbare 
Mitwirkung der Berufsbildungspraxis in 
Entwicklung und Erprobung maßgeblich.

2002 wurde das Instrument der betrieb-
lichen Modellversuche in der berufl ichen 
Bildung 30 Jahre alt. Beratend und för-
dernd ist das Bundesinstitut für Berufs-
bildung sowohl in der Initiativphase als 
auch während der Durchführung an den 
Modellversuchen beteiligt, ebenso wie 

an dem aktiven Transfer der zentralen 
Ergebnisse. Modellversuche geben nicht 
nur Anregungen für die Praxis, sondern 
fl ießen auch dank ihrer vielfältigen Di-
mensionen in andere Aufgabenfelder des 
Instituts ein.

4. Weitere Hilfen des Bundesinstituts 
für Berufsbildung

Neben den bereits genannten Hilfen bie-
tet das Bundesinstitut für Berufsbildung 
allen an der berufl ichen Bildung Beteilig-
ten und Interessierten zahlreiche Informa-
tionsmöglichkeiten. 

Aktuelle Nachrichten aus dem Be-
reich der berufl ichen Aus- und Wei-
terbildung, Publikationen sowie In-
formationen über Förderprogramme, 
Veranstaltungen und die neuesten 
Erkenntnisse der Berufsbildungsfor-
schung sind auf der Homepage des 
Bundesinstituts für Berufsbildung zu 
fi nden:  www.bibb.de
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Abstract 

The German government uses laws and regulations to regulate the legal framework 
for vocational training in the „dual“ vocational training system (which combines part-
time vocational schooling with practical work experience). Legal provisions that outline 
the aims and content of and examination requirements for in-company training are 
training regulations.

The Federal Institute for Vocational Education and Training prepares the content of 
training regulations for the government. It develops drafts together with on-the-
ground experts from the actual vocational training fi eld who have been delegated by 
management and labour.

This brochure contains information about the process involved in developing training 
regulations and offers an overview of materials and aids that BIBB can provide for 
implementing training regulations in day-to-day practice.


